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P O L I T- F O R U M  

UNDHEIT IN BÄRN

Der Bundesrat anerkennt die Wichtigkeit der Pharma -
branche für die schweizerische Wirtschaft und von
guten Rahmenbedingungen für den Pharmastandort
Schweiz. Die konkreten Fragen der Interpellantin
kann der Bundesrat folgendermassen beantworten:
1. Wie Untersuchungen von unabhängigen Experten
zeigen, zählt die Schweiz im international immer här-
ter werdenden Wettbewerb nach wie vor zur Spitzen-
gruppe der wettbewerbsfähigsten und attraktivsten
Unternehmensstandorte. Es ist ein erklärtes Ziel des
Bundesrates, günstige Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen mit hoher Wertschöpfung und attraktiven
Arbeitsplätzen zu schaffen beziehungsweise zu er-
halten, auch für die Pharmaindustrie.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Pharma -
industrie für die Schweiz ist unbestritten. Besonders
ins Gewicht fällt das Nebeneinander von grossen
etablierten Firmen und vielen Neugründungen in Zu-
kunftstechnologien, die als Keimzellen künftigen
Wachstums gelten. Deshalb wird die Attraktivität des
Standorts Schweiz für die Pharmaindustrie und ver-
wandte Bereiche auch künftig ein wichtiges Anliegen
bleiben. Verschiedene Länder wenden zur Förderung
der Standortattraktivität unterschiedliche Rezepte
an. Die Ausgangslagen sind unterschiedlich, und
nicht jede Massnahme eignet sich daher auch für die
Schweiz.
2. Auch wenn der Schweizer Heimmarkt als wichtiger
und anspruchsvoller Testmarkt gilt, trägt er insge-
samt nur einen kleinen Teil zum Gesamtumsatz der
Schweizer Pharmafirmen bei. Preisregulierungen auf
grösseren ausländischen Absatzmärkten oder die Zu-
lassungs- und Gesundheitspolitik der Vereinigten
Staaten spielen eine wichtige Rolle, denn diese be-
stimmen massgeblich die Kosten für Neuzulassungen
von Medikamenten weltweit und damit auch die Auf-
wendungen für Forschung und Entwicklung. Bei den
Verhandlungen über Preise von Pharmazeutika in der
Schweiz behält der Bundesrat solche Zusammen-
hänge ebenso im Auge wie die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen auf die Schweiz. Die Preise müssen die
Forschungsarbeit gebührend honorieren, aber auch
in einem vernünftigen Verhältnis zu den im Ausland
erzielten Preisen stehen. Dabei dient das Preisniveau

im Ausland bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
eines Medikaments als Richtwert, es ist jedoch nicht
das alleinige Kriterium bei der Preisfestsetzung. Bei
Preissenkungen erfolgt indessen nicht eine voll -
umfängliche Senkung auf das Auslandpreisniveau. So
wurde beispielsweise bei der jüngsten ausserordent-
lichen Preisüberprüfung ein Abstand von bis zu 4 Pro-
zent zum Preisniveau im Ausland akzeptiert.
Die Standortattraktivität hängt von einer Vielzahl von
Faktoren ab. Dazu gehören neben hochqualifizierten
Arbeitskräften sowie einem offenen Arbeitsmarkt
auch eine transparente und moderate Besteuerung
und eine gute Infrastruktur. Ein angemessener  Pa tent -
schutz und die Nähe zu bedeutenden Forschungsein-
richtungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, ge-
rade auch im Pharmabereich. Hier hängt die interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit stark von Innovationen
ab. Die Auswirkungen von Preisreduktionen bei pa-
tentgeschützten Medikamenten und Generika auf die
Standortattraktivität der Schweiz dürften sich hinge-
gen auch deshalb in engen Grenzen halten, weil an-
dere Länder diesbezüglich vor derselben Herausfor-
derung stehen.
3. Wie bereits erwähnt, hat die internationale Wett -
bewerbsposition der Schweiz viele Facetten. Die Aus-
gaben für Bildung und Forschung brauchen nach Mei-
nung des Bundesrats trotz der wachsenden Konkur-
renz keinen internationalen Vergleich zu scheuen: Sie
liegen weiterhin auf einem Niveau, das der Wettbe-
werbsfähigkeit der Pharmaindustrie eine Spitzenpo-
sition ermöglicht (Studie «Monitoring Life Sciences
Locations» von BAK Basel Economics vom Januar
2008). Der Bund investiert via den Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) in die freie Grundlagenforschung
und finanziert mit der Förderagentur für Innovation
(KTI) die anwendungsorientierte Forschung und den
Wissenstransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft.
Preissenkungen für Medikamente oder beispiels-
weise auch die Haltung zu Tierversuchen sind grund-
sätzlich keine Probleme, welche die Schweiz allein be-
treffen. Im Vergleich zu anderen Standortfaktoren ist
ihr Einfluss auf die Position der Schweiz im europäi-
schen und auch im internationalen Standortwettbe-
werb deshalb nur relativ massgebend.

Gegen die Verzögerungen bei der Zulassung von
 Medikamenten werden im Rahmen des Heilmittelver-
ordnungspakets III Ausführungsbestimmungen zu
Artikel 13 des Heilmittelgesetzes erlassen. Durch
klare Kriterien, für welche Fälle von bereits im Aus-
land zugelassenen Arzneimitteln die wissenschaftli-
che Begutachtung reduziert oder ausgesetzt werden
kann, können bei Swissmedic Ressourcen freigesetzt
werden. Dies wirkt sich positiv auf die Bearbeitungs-
zeiten der übrigen Gesuche aus und trägt zu einem
rascheren Marktzugang neuer Arzneimittel bei. Zu -
dem strebt der Bundesrat auch eine verbesserte
 Zusammenarbeit zwischen Swissmedic und der Euro-
päischen Arzneimittel-Agentur EMA an.
4. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Schweizer Wirtschaft stellt eine Daueraufgabe für die
Politik dar, um den Unternehmen beste Chancen im
internationalen Wettbewerb zu sichern und die At-
traktivität der Schweiz als Standort weiter zu verbes-
sern. Der Bundesrat berücksichtigt dabei auch die
 Interessen der Pharmaindustrie, wo die Schweiz schon
heute zu den weltweit führenden Standorten für Un-
ternehmen und die Forschung zählt. Spezifische auf
eine einzelne Industrie ausgerichtete Massnahmen
erachtet der Bundesrat in diesem Zusammenhang
weder als notwendig noch zielführend.
Jedoch wurde das Patentgesetz in den letzten Jahren
in wichtigen Teilen erneuert, und der Bundesrat hat
zudem kürzlich dem Parlament ein Gesetz über die
Forschung am Menschen unterbreitet, das die inter-
disziplinäre Forschung erleichtern wird. Ferner sieht
auch die geplante Revision des Heilmittelgesetzes
geeignete Massnahmen vor wie zum Beispiel ein län-
gerer Schutz wissenschaftlicher Daten und von geis-
tigem Eigentum, die der Forschung zugutekommen.
5. Ein regelmässiger Dialog an der Schnittstelle zwi-
schen Gesundheits- und Wirtschaftspolitik ist nütz-
lich und wichtig. Er wird heute auf höchster Ebene im
Bundesrat und im Parlament gepflegt, aber auch zwi-
schen den relevanten Verbänden und Bundesämtern.
Die bestehenden Foren funktionieren, und dement-
sprechend bedarf es keiner weiteren Institutiona -
lisierung.

Stand der Beratung:
im Plenum noch nicht behandelt.

Die Antwort des Bundesrates vom 24.2.2010
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Der Bundesrat wird beauftragt, die Schaffung
eines Systems zu prüfen, bei dem die Kranken-
kassen über einen Ausgleichsfonds koordi-
niert sind, der als Einziger für die Buchführung
der Grundversicherung zuständig ist und der
die Reserven für jede Kategorie von Versicher-
ten berechnet und diese zusammenfasst.

Begründung
Volk und Stände haben 2007 ein ganz bestimmtes
Modell für eine Einheitskasse abgelehnt. Ein wich-
tiger Grund für die Ablehnung war, dass die Vor-
lage eine Verknüpfung der Einheitskasse mit einer
einkommensabhängigen Prämie vorsah. Die Frage
sollte heute erneut diskutiert werden, aber nur
noch das Modell an sich, ohne Verknüpfung mit
einer anderen Regelung. Dabei muss nicht zwangs-
läufig eine einzige juristische Person geschaffen
werden; ebenso wäre eine Koordinationsstruktur
denkbar, die von den bestehenden Kassen geführt

wird, so wie es auch in anderen Sozialversiche-
rungszweigen (z.B. AHV, IV, ALV) vorgesehen ist.
Die Koordination würde durch einen Ausgleichs-
fonds gewährleistet, der folgende Aufgaben
hätte:
— Er führt eine konsolidierte Kostenrechnung für

die gesamte Grundversicherung.
— Er berechnet die Reserven (Abdeckung der

schlechten Risiken), die für jede auf der Grund-
lage der gesetzlichen Kriterien (Alter, Ge-
schlecht, Wohnregion) definierte Gruppe von
Versicherten benötigt werden.

— Er legt den entsprechenden auf die einzelnen
Krankenkassen entfallenden Prämienanteil
fest, den die Krankenkassen bei der Berech-
nung der Gesamtprämie für jede bei ihnen ver-
sicherte Person zu berücksichtigen haben.

— Er führt den Fonds und entscheidet namentlich
über die Gesuche der Krankenkassen um Rück-
griff auf die Reserven.

Ein solches System hätte folgende klaren Vorteile:
— Zusammenführung des Reservefonds der Grund -

versicherung, dessen Verwaltung bekanntlich
heikel ist und immer wieder zu Kontroversen
führt, namentlich bei Kassenwechseln

— Vermeidung von schwierigen Vergleichen, die
die Versicherten anstellen müssen, wenn sie
ihre Kasse wechseln möchten; generell wäre ein
Krankenkassenwechsel mit dem neuen System
sowieso weniger interessant als heute

— Wegfall der Marketing- und Werbekosten, die
die Grundversicherung belasten

— weitere erhebliche Sparmöglichkeiten, nament-
lich bei der Buchführung, z.B. der Verwaltungs-
aufwand bei den häufigen Kassenwechseln.

Es versteht sich von selbst, dass dieser Vorschlag,
wie jeder Lösungsansatz in diesem komplexen Be-
reich, kein Wundermittel ist, aber er ist zweifellos
ein Stein in einem Mosaik von nützlichen Mass-
nahmen.

Prüfung eines Modells zur Koordination
der Grundversicherer

Luc Recordon
Ständerat
Kanton Waadt

Postulat
vom 10.12.2009

P O S T U L A T

Das Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung sieht vor, dass die soziale Krankenversi-
cherung von mehreren sich konkurrenzierenden
Versicherern durchgeführt wird. Die Prämien
werden von den Versicherern derart festgelegt,
dass sie die Kosten und den Verwaltungsauf-
wand decken. Zur Sicherstellung ihrer langfristi-
gen Zahlungsfähigkeit bilden die Versicherer Re-
serven, deren Satz sich nach dem Versicherten-
bestand richtet. Die Reserven stellen bei den
Krankenkassen als juristisch und wirtschaftlich
selbstständigen Einheiten die Eigenmittel dar;
ihr Zweck besteht namentlich darin, die Risiken
in Zusammenhang mit der Versicherungstätig-
keit abzudecken (versicherungstechnische Risi-
ken, Markt- und Kreditrisiken sowie operatio-
nelle Risiken). Die Reserven werden aus dem Er-
gebnis der Erfolgsrechnung geäufnet und
reflektieren entsprechend den von den Versi-
cherern in allen Geschäftsjahren erwirtschafte-
ten Gesamtgewinn beziehungsweise -verlust.

Der Bundesrat nahm zur Schaffung eines einzi-
gen Reservefonds für die Gesamtheit der Kran-
kenkassen bereits Stellung. In seiner Antwort
vom 23. März 2005 legte er insbesondere dar,
dass mit der Bildung eines solchen Fonds ein-
zelne Krankenkassen versucht sein könnten,
ihre Prämien zu tief anzusetzen, da allfällige
Verluste von der Gesamtheit der Versicherer ge-
tragen würden. Dadurch würde der im KVG ver-
ankerte Wettbewerbsgedanke ganz klar unter-
graben. Der Bundesrat beantragte daher die Ab-
lehnung des Postulats 04.3759. Der Nationalrat
folgte diesem Argument und lehnte das Postulat
am 19. März 2009 ebenfalls ab. Die Argumente,
die vom Bundesrat und vom Nationalrat in Zu-
sammenhang mit diesem Postulat angeführt
wurden, haben weiterhin Gültigkeit. Darüber hi-
naus wäre es unzweckmässig, wenn einem Aus-
gleichsfonds die Zuständigkeit für die Buchfüh-
rung der Versicherer übertragen würde, denn
Letztere sind über ihre Marktposition, ihren Ver-

sichertenbestand und ihren Aufwand besser im
Bilde als eine externe Stelle. Es obliegt folglich
ihnen, ihre wirtschaftliche und finanzielle Ver-
waltung auch auf Ebene der Rechnungsführung
wahrzunehmen.
Der Bundesrat ist von der Effizienz und den Vor-
teilen des heutigen Systems überzeugt und
möchte dieses nicht grundlegend ändern. Die
Struktur der Versicherer ist nicht Ursache für
die mangelnde Kosteneindämmung. Zu diesem
Zweck hat der Bundesrat verschiedene Revisi-
onsvorlagen zum KVG ausgearbeitet, und er wird
weitere Anstrengungen unternehmen. Er sieht
daher keine Notwendigkeit, einen Bericht über
die Schaffung eines Systems zur Koordination
der Grundversicherer über einen Ausgleichs-
fonds zu erarbeiten.

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung
des Postulats.

Die Antwort des Bundesrates vom 24.2.2010


